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Achtung 

 
Grundsätzlich sind alle Erdarbeiten, Bauaktivitäten 

und Einsätze von Baumaschinen im Schutzstreifen der Leitungen 
ohne ausdrückliche Genehmigung der NWO verboten. 

 
 

Allgemeines 
 
Die Fernleitungen bedürfen zur Erhaltung ihrer Betriebssicherheit und zur Vermeidung von Umwelt-
schäden des Schutzes vor äußeren Einwirkungen. Insbesondere Bauarbeiten aller Art in Leitungsnä-
he können eine Gefahr sein. Allein von später erstellten Bauten an oder über einer Rohrleitung kön-
nen auch Gefahren für diese Fernleitung ausgehen. 
 
Zum Schutze der Rohrleitungen sind Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten und Bauten im Schutzstrei-
fen zu ergreifen. Unter Bauten werden auch Straßenbauten, Entwässerungsgräben, Kanalisationen, 
Dränungen, Meliorationen, Fernmelde- und Starkstromkabel usw. verstanden. 
 
In den Leitungstrassen der NORD-WEST OELLEITUNG GmbH bzw. der Westgas, der Gasunie, der 
Erdgas Münster und der Thyssengas liegen bis zu vier Rohre und teilweise ein Schutzrohrbündel der 
COLT Telecom nebeneinander. Das Schutzrohrbündel der COLT Telecom wird von NWO betreut.  
 
Anschriften: 
 
Syneqt      Gasunie Deutschland  Thyssengas GmbH       Nowega GmbH   
GmbH              Services GmbH   Netzauskunft                 Anton-Bruchausen-Straße 4       
Paul-Baumann-Str. 1     Pelikanplatz 5 Postfach 21 07  Emil-Moog-Platz 13  48147 Münster     

45764 Marl      30177 Hannover 30021 Hannover 44137 Dortmund     

 
In den Leitungstrassen der NORDDEUTSCHEN OELLEITUNGSGESELLSCHAFT mbH liegt jeweils 
nur eine Rohrleitung und teilweise ebenfalls das LWL Schutzrohrbündel der COLT Telecom . Die 
NDO-Leitungen werden von NWO überwacht und gewartet. 
 
Zur Sicherung des Bestandes der Anlagen sind alle betroffenen Grundstücke mit einer beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit belastet bzw. vertraglich gesichert. Die jeweiligen Schutzstreifen haben 
folgende Breiten: 
 
NWO-Mineralölfernleitungen 28″, Durchmesser 711 mm, Schutzstreifenbreite 10 m 
NDO-Mineralölfernleitung 22″, Durchmesser 551 mm, Schutzstreifenbreite 8 m 
NDO-Mineralölfernleitung 34″, Durchmesser 850 mm, Schutzstreifenbreite 10 m 
Gasleitungen DN 80 – 150, Durchmesser 80 mm – 150 mm, Schutzstreifenbreite 8 m 
Gasleitungen 28″, Durchmesser 711 mm, Schutzstreifenbreite 10 m 
Gasleitungen 40″, Durchmesser 1050 mm, Schutzstreifenbreite 10 m 
 
Die Mittellinie bildet die jeweilige Rohrachse. Liegen mehrere Leitungen nebeneinander, überdecken 
sich die Schutzstreifen teilweise. 
 
Die Dienstbarkeit beinhaltet für den Schutzstreifen u. a. ein absolutes Bau- und Einwirkungsverbot. 
Bei allen geplanten Arbeiten im Bereich der Anlagen bitten wir daher um unbedingte Beachtung der 
nachstehenden Anweisungen. 
 
Benachrichtigung im Schadensfall 
 
Sofortige Benachrichtigung der NWO ist bei unvorhergesehenen Zwischenfällen erforderlich. Die Be-
nachrichtigung ist an folgende Stellen zu richten: 
 
Telefonnummern der NORD-WEST OELLEITUNG GmbH für Leitungen in: 
 ⚫ Niedersachsen und Hamburg Betriebszentrale 
  Wilhelmshaven (0 44 21) 62-3 83  
                         Tag und Nacht besetzt 
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 ⚫ Nordrhein-Westfalen 
  Mülheim/Ruhr (02 08) 999 55-0  
 ⚫ im Schadensfall und nach Dienstschluss für alle   
                         Leitungen: 
  Wilhelmshaven (0 44 21) 62 3 83  
 
Beschädigung der NWO Anlagen 
 
Eingetretene Schäden oder unvorhergesehene Zwischenfälle sind der NWO unverzüglich telefonisch 
mitzuteilen. Das Verschweigen von entstandenen Schäden zieht unvermeidlich ein gerichtliches Ver-
fahren nach sich. Der Bauherr und die Durchführenden der Arbeiten haften den Leitungsunterneh-
mern und den Empfängern des Transportgutes für alle Schäden, die durch die Arbeiten entstehen 
gemäß dem Verursacherprinzip. Dies gilt auch für die damit verbundenen Folgeschäden. 
 
Benachrichtigung der NWO über Bauvorhaben 

 
Bauvorhaben sind über das BIL-Portal portal.bil-leitungsauskunft.de frühzeitig bekanntzugeben. An-
schließende weitere beabsichtigte Schritte über die Nutzung des Schutzstreifens sind rechtzeitig mit  
NWO abzustimmen. Hierbei sind Übersichtspläne, Baubeschreibung und prüffähige Detailpläne in 
zweifacher Ausfertigung beizufügen. Bei Änderung/Abweichung von der Bauplanung ist unverzüglich 
das Einverständnis der NWO einzuholen. 
 
Arbeitsausführung im Schutzstreifen 

 
Sämtliche Arbeiten im Schutzstreifenbereich bedürfen grundsätzlich unserer schriftlichen Arbeitsge-
nehmigung, deren Bedingungen von Ihnen anzuerkennen sind. Die Arbeitsgenehmigung wird von den 
zuständigen NWO Mitarbeitern schriftlich erteilt. Sollte NWO es zum Schutz der Leitung für erforder-
lich halten, einen Sicherungsposten zu entsenden, so ist dessen Weisungen Folge zu leisten. 
 
Sollte die Leitung und/ oder sonstige Anlagenteile der NWO bei den beabsichtigten Arbeiten freigelegt 
werden, so hat das die Arbeiten ausführende Unternehmen die offene Baugrube entsprechend den 
Bestimmungen des zuständigen NWO Mitarbeiters, welche mit der Erteilung der Arbeitsgenehmigung 
ausgehändigt werden, zu überwachen.  

Sämtliche Erdarbeiten dürfen grundsätzlich nur von Hand und nur in unserem Beisein ausgeführt wer-
den. Das gilt sowohl für Aufgrabungen als auch für Verfüllungen. Den Weisungen unseres Personals 
ist Folge zu leisten. Ausnahmen von dieser grundsätzlichen Regelung können mit NWO abgestimmt 
werden. Die damit einhergehenden Regelungen werden in der Arbeitsgenehmigung festgelegt. 
Für den Einsatz unseres Personals in diesem Rahmen werden in der Regel keine Kosten berechnet. 
 
Das Befahren unseres Schutzstreifens mit Baufahrzeugen und anderen schweren Fahrzeugen außer-
halb befestigter und für den öffentlichen Verkehr zugelassener Flächen, ist ohne unsere ausdrückliche 
Genehmigung und mit uns abgestimmten Sicherungsmaßnahmen nicht erlaubt. Für das Befahren des 
Schutzstreifens unserer Mineralölfernleitungen bestehen keine Bedenken, wenn folgende Siche-
rungsmaßnahmen beachtet werden: 
 
- Die vorgeschriebene Leitungsüberdeckung von 1,0 m wird nicht unterschritten. Es ist si-

cherzustellen, dass die Mindestüberdeckung auch standsicher bleibt.  
- Die Oberfläche ist so zu befestigen, dass Räder oder Ketten sich nicht in den Boden ein-

wühlen können. Die zulässige Achslast der Fahrzeuge beträgt nicht mehr als 10,0 t. 
 
Auf Wunsch bzw. nach Erfordernis stellen wir Ihnen unsere Bestandspläne zur Verfügung. Diese Plä-
ne sind nur zum Dienstgebrauch bestimmt und dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 
Wir machen darauf aufmerksam, dass die Pläne – bedingt durch fremde Baumaßnahmen – nicht in 
jedem Falle den vorhandenen tatsächlichen Verhältnissen entsprechen und keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit haben. Auch die Lage und die Höhenlage der Leitungen ist so lange als unverbindlich an-
zusehen, bis diese durch einen NWO Mitarbeiter vor Ort bestätigt werden. 
 
Die in der Örtlichkeit vorhandenen Schilderpfähle stehen im seltensten Fall direkt auf der Leitung. Die 
ersichtliche Flucht der Schilderpfähle in der Örtlichkeit ist nicht der wahre Verlauf der Mineralölfernlei-
tung. 
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Vor Arbeitsbeginn wird die Lage der Rohr- und Kabelschutzrohren durch NWO in der Örtlichkeit kennt-
lich gemacht. 
 
Genaue Bestimmungen der Lage und der Höhenlage der Leitungen und Kabelschutzrohre sind nur 
durch Probeaufgrabungen zu erhalten. Diese Probeaufgrabungen dürfen nur von Hand und nur in 
unserem Beisein ausgeführt werden. Sie müssen nach Feststellung des Messergebnisses sorgfältig 
wieder verfüllt werden.  
Die Zuwegung zu unseren Leitungen muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein.  
 
Baustelleneinrichtungen sowie das Lagern von Material und Gerät sind innerhalb unserer Schutzstrei-
fen nicht gestattet. 
 
Markierungen, Schilderpfähle und Festpunktzeichen dürfen ohne unsere Zustimmung nicht entfernt 
werden. 
 
Das Ableiten von Abwässern in unseren Schutzstreifen ist nicht statthaft. 
 
Arbeiten im Bereich der Leitungen und Kabelschutzrohre dürfen nur von Firmen mit einer fachkundi-
gen Bauaufsicht und DVGW Zulassung durchgeführt werden. 
 
Kabel und Leitungen 
 
Parallel zu unseren Leitungen zu verlegende Kabel, Leitungen und dgl. müssen außerhalb unseres 
Schutzstreifens liegen, und zwar ohne Überlappung von Schutzstreifen. Bei einer unvermeidlichen 
Überlappung der Schutzstreifen, ist eine gesonderte, vertragliche Vereinbarung (Interessenabgren-
zungsvertrag) abzuschließen. 
 
Kreuzungen mit unseren Leitungen müssen möglichst rechtwinklig erfolgen. Die kreuzenden Kabel, 
Leitungen usw. müssen innerhalb unseres Schutzstreifens in einem Höhenniveau liegen. 
 
Kreuzende Kabel müssen innerhalb des Schutzstreifens in Kunststoffrohre gelegt werden (mechani-
scher Schutz). Kreuzende metallische Leitungen müssen grundsätzlich isoliert sein. 
 
Der lichte Abstand der kreuzenden Leitungen bzw. Kabel in Kunststoffrohren zu unseren Leitungen 
muss bei offener Bauweise mindestens 0,5 m betragen, bei Bohr-/Pressverfahren mindestens 1,0 m. 
 
Bei Kreuzungen im Bohr-/Pressverfahren ist mindestens 2,0 m vor den Leitungen in der Bohrachse 
ein Kontrollgraben bis 0,5 m unterhalb der Leitungssohlen zur Überprüfung der Bohrung anzulegen. In 
beiden Fällen sind die Leitungen zunächst freizulegen. 
 
Ob bei kreuzenden Leitungen, die aus einem elektrisch leitenden Material bestehen, an der Kreuzung 
eine Potentialmessstelle für den kathodischen Korrosionsschutz (KKS) einzurichten ist, wird von Fall 
zu Fall entschieden. Die dafür notwendigen Kabelaufschweißungen werden an unseren Leitungen nur 
von uns gegen Berechnung ausgeführt (siehe Kathodischer Korrosionsschutz). 
 
Bohr- und Rammarbeiten im Bereich der Stahlrohrleitung bzw. der Kabel bedürfen der speziellen Zu-
stimmung der NWO und werden nur nach vorheriger Erkundung mittels Handschachtung gestattet. 
 
Sofern unsere Leitungen freigelegt werden müssen, dürfen das Pipelinerohr nicht mehr als 5 m und 
die Kabelschutzrohre nicht mehr als 2 m frei tragen. Sie sind für die Dauer der Arbeiten durch aufge-
legte Holzverschalungen gegen Beschädigung zu sichern. Die Baugrubenwände müssen standfest 
(DIN 4124) hergestellt sein. Die Leitungen dürfen dabei nicht als Abstützung dienen. 
 
Vor Verfüllung der Aufgrabungen ist eine Kontrolle der Isolierung unserer Stahlrohrleitung und der 
Kabelschutzrohre im Beisein von NWO durchzuführen. Die Verfüllung der Aufgrabungen darf nur mit 
gut verdichtungsfähigem, steinfreiem und nicht aggressivem Material erfolgen, das mit leichtem Gerät 
(Vibrationsplatten) lagenweise zu verdichten ist. Unterhalb der Leitungen ist das Material per Hand-
stampfer zu verdichten. 
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Leitungen aus starren Rohren, wie z. B. Tonrohre, Betonrohre, Eternitrohre, die unsere Leitung über-
queren, müssen im Kreuzungsbereich für eine freitragende Länge von mindestens 4 m statisch be-
messen sein, damit bei einer Freilegung der NWO - Leitungen die Biegebeanspruchung dieser starren 
Rohre nicht zum Versagen führt. Der statische Nachweis ist NWO vorzulegen. 
 
Im Kreuzungsbereich dürfen keine Verbindungsmuffen eingebaut werden. Zur kreuzenden Leitung 
gehörende ober- und unterirdische Bauwerke dürfen nicht innerhalb unseres Schutzstreifens errichtet 
werden. 
 
Kabel- und Kanalschächte, massive Schaltschränke und ähnliche Bauwerke dürfen nur außerhalb 
unseres Schutzstreifens errichtet werden. 
 
Niveauveränderungen der NWO - Leitungsüberdeckung sind nicht zulässig. Werden geringere Über-
deckungen als 1 m festgestellt, ist dies der NWO zu melden. 
 
Einmessungen von fremden Anlagen im Schutzstreifen 

 
Werden innerhalb des Schutzstreifens Leitungen verlegt oder sonstige von NWO genehmigte Bau-
werke errichtet, so ist deren Lage aufzumessen und an das bestehende Koordinatennetz (Gauß-
Krüger) anzubinden. Weiterhin hat die Einmessung auf NN zu erfolgen. 
 
Bei Geländeveränderungen sind Profilpläne zu erstellen. Von den Einmessungen sind der NWO un-
verzüglich Ausfertigungen in abgestimmter Form zu übergeben. 
 
Gräben und Vorfluter 

 
Unsere Leitungen müssen unter der Sohle von Gräbern und Vorfluter eine Mindestüberdeckung von 
0,6 m behalten. Zusätzlich sind in Abstimmung mit uns besondere Schutzmaßnahmen für die Leitun-
gen gegen Beschädigungen zu treffen, z. B. in Form von Betonplatten (Wasserbausteinen in Beton) 
oder ähnlichem. 
 

Hochspannungsanlagen 

 
Die aktuell gültige AfK-Empfehlung Nr. 3 "Maßnahmen beim Bau und Betrieb von Rohrleitungen im 
Einflussbereich von Hochspannungs-Drehstromanlagen und Wechselstrom-Bahnanlage; textgleich 
mit DVGW-Arbeitsblatt GW 22 und der Technischen Empfehlung Nr. 7 der Schiedsstelle für Beein-
flussungsfragen" sowie die aktuell gültigen VDE-Normen sind zu beachten. 

Darüber hinaus ist der Schutzabstand von unter elektrischer Spannung stehenden Teilen entspre-
chend der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und der VDE-Normen zu beachten. 
 
Bei unklaren Beeinflussungsverhältnissen wird die Gutachterliche Stellungnahme zu Lasten des  
Verursachers der Beeinflussung eingefordert. 
Elektrische (ohmsche, induktive und kapazitive) oder thermische Beeinflussungen sind zu bewerten. 
Nachträgliche Veränderungen von Beeinflussungsgrößen (z.B. Witterungsabhängiger Betrieb) erfor-
dern  
eine erneute Bewertung. 
 
Anlagen und Personenschutz sind gemäß AfK-Regelwerk zu gewährleisten 
 
Kathodischer Korrosionsschutz 
 
Die Rohrfernleitungsanlagen der NWO sind kathodisch gegen Korrosion geschützt. Entsprechende 
KKS-Anlagen sind nur zum Teil in dem Schutzstreifen der Rohrfernleitung angeordnet, dies ist zu 
berücksichtigen. 
 
Bei geplanten Leitungskreuzungen sind die einschlägigen Leitsätze der VDE 0150 und AfK-
Empfehlung Nr. 2 zu beachten. 
 
Falls eine Beeinflussung für möglich gehalten wird, bitten wir den Kreuzungspartner, sich mit unserem 
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zuständigen Sachbearbeiter für den kathodischen Korrosionsschutz schriftlich in Verbindung zu set-
zen. 
Zur Reduzierung von Beeinflussungen durch Hochspannungsanlagen ist die Rohrfernleitung zum Teil 
mit Erdern ausgerüstet, diese Erder sind in der Regel im Schutzstreifen verlegt, dies ist zu berücksich-
tigen.  
Eine Beeinflussung der NWO Rohrfernleitung durch hinzukommende Leitungen von Hochspannungs-
Drehstromanlagen, Wechselstrom-Bahnanlagen und Hochspannungsgleichstromanlagen ist zu prü-
fen. Erforderliche Maßnahmen sind auf Kosten des Bauträgers/Unternehmers der hinzukommenden 
Leitung zu ergreifen. Die Vorgaben der aktuell gültigen VDE-Normen sowie der AfK-Empfehlungen 
(insbesonder AfK 3 und AfK 11) sind zu beachten. Eine Schlechterstellung des Anlagenschutzes 
durch höhere Beeinflussungsspannung ist zu vermeiden. 
 
 
Bepflanzungen 
 
Die Bepflanzung des Schutzstreifens über jeder Einzelleitung mit tiefwurzelnden Bäumen oder Sträu-
chern ist nicht gestattet. Für Trassenüberwachung aus der Luft und vom Boden aus ist die Sicht frei-
zuhalten. Wir behalten uns vor bei einem späteren Kronenschluss der Randbepflanzung, die in den 
Schutzstreifen hineinragenden Äste maschinell zurückzuschneiden. Einfriedungen von Grundstücken, 
wie Hecken, Zäune usw., sind auf eine maximale Höhe von 2,0 m zu begrenzen. Außerdem müssen 
die Grundstücke für die Trassenkontrolle zugänglich sein. 
 
Landwirtschaftliche Nutzung 
 
Im Schutzstreifen werden die: 
 

- die landwirtschaftliche und gärtnerische Nutzung. 
- das Befahren mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen aller Art sowie die 
- landwirtschaftliche Bodenbearbeitung bis zu einer Tiefe von 0,5 m 

 
zugelassen. 
Landwirtschaftliche Bodenbearbeitungsmaßnahmen, wie z. B. Tiefenlockerungen und Tiefpflügen, die 
eine Tiefe von 0,5 m überschreiten und das Befahren mit schweren Baufahrzeugen bei unbefestigter 
Oberfläche erfordern eine gesonderte Abstimmung 
 
Sprengungen und Schwingungen 
 
Sprengungen, auch solche für seismographische Untersuchungen bedürfen nach vorheriger Abspra-
che der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen der besonderen Genehmigung. Das gilt auch für Er-
schütterungen aus Rammarbeiten, Bodenverdichtungen und Erzeugung von Schwingungen durch 
Rütteln. 
 
Ohne besondere Sicherungsmaßnahmen werden Schwinggeschwindigkeiten an einer Leitung von vR 
= 20 mm/sec zugelassen.  
 
Es muss, während die Schwingungen auftreten, eine Messung durchgeführt werden. 
 
Mit Sicherungsmaßnahmen können höhere Schwinggeschwindigkeiten gestattet werden. 
 
Bauleitplanungen 
 
Bei der Erstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungs-, Bebauungsplan usw.) sind folgende Punkte 
zu berücksichtigen: 
 

• Baugrundstücksflächen, die ohne Zugänge entlang der Leitung gebildet werden, können wir daher 
nicht aus der Mithaft für unsere Dienstbarkeiten entlassen. Die Zuwegung zu den Leitungen muss 
gewährleistet sein. 
 

• Der zugelassene Bauteppich berührt nicht den Leitungsbereich. Geplante Bauten müssen ein-
schließlich Traufe außerhalb des Schutzstreifens errichtet werden. 
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• Die Bauinteressenten müssen von Ihnen auf die Trasse der Mineralölfernleitung hingewiesen 
werden. 

 

• Die Bauherren sind verpflichtet, die geplanten Baumaßnahmen bei der NWO anzuzeigen. 
 

• Bei neuen Straßen- oder Bahnkreuzungen ist eine Mindestüberdeckung der Fernleitung von 1,50 
m erforderlich. Bindige und organische Böden sind gegen verdichtungsfähige nicht bindige Böden 
auszutauschen. Zur endgültigen Sicherung wird die Umhüllung der Leitung von NWO geprüft und 
zweilagig neu aufgebracht. Außerdem werden die Leitungsrohre auf eventuelle Fehlerstellen 
überprüft. Gegebenenfalls können sich hieraus weitere Baumaßnahmen ergeben. Die Leitung 
muss entsprechend freigelegt werden. Zur Beurteilung der Bodensetzung ist von Ihnen ein Gut-
achten vorzulegen. Wir sind gemäß TRFL verpflichtet, eine Stellungnahme von einem Sachver-
ständigen gemäß Rohrfernleitungsverordnung erstellen zu lassen. In diesem Zusammenhang sind 
sämtliche Kosten von Ihnen zu übernehmen. Die Maßnahmen im Schutzstreifen werden erst nach 
Vorliegen einer Kostenübernahmeerklärung gestattet. 

 

• Einer Biotopentwicklung im Schutzstreifenbereich können wir nicht zustimmen. Zur Gewährleis-
tung der Sicherheit und zu Reparaturzwecken muss eine jederzeitige Befahrung des Schutzstrei-
fens möglich sein. 

 
Außerdem empfehlen wir Ihnen bei der Planung die Berücksichtigung folgender Aspekte: 
 

• Im Bereich der Leitungen, einen Grünstreifen von 20 m separat durch das Baugebiet vermessen 
zu lassen. 
 

• Gebäude, in denen sich Menschen aufhalten, sollten einen möglichst großen Abstand zur Fernlei-
tung einhalten. Dieser sollte mindestens 20 m betragen, nach Möglichkeit jedoch noch größer 
sein. 
 

• Das Gelände oberhalb der Fernleitung muss so gestaltet werden, dass eventuell austretendes Öl 
die benachbarte Bebauung nicht erreicht, sondern in anzulegenden Mulden oder Gräben verbleibt 
oder schadlos beseitigt werden kann. 

 

• Für die Möglichkeit der Verlegung neuer Leitungen mit Steuerkabel, die vorhandenen Trassen 
durch Freihaltung entsprechender Bereiche zu sichern. 
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Anerkennung der vorliegenden Schutzanweisung 
 
Nach Vorlage der von Ihnen unterschriebenen „Bestätigung zum Erhalt der Stellungnahme“ können 
Sie einen Ortstermin mit unserem zuständigen NWO Trassenmeister vereinbaren und das weitere 
Vorgehen abstimmen. Vor Ort wird dann die „Arbeitsgenehmigung“ schriftlich erteilt. Wir behalten uns 
vor, über den Umfang dieser Anweisung hinaus weitere Auflagen zu erteilen. 
 
Auf keinen Fall darf mit den Arbeiten vor Erteilung der Arbeitsgenehmigung begonnen werden. Wir 
sind gehalten, alle nicht genehmigten Erdarbeiten im Bereich unserer Anlagen notfalls durch gerichtli-
che Verfügung zu untersagen. 
 
Wer nach Empfang dieser Anweisung und nach Genehmigung durch NWO Bauarbeiten im Schutz-
streifen ausführt, erkennt die Anweisungen damit als für sich verbindlich an. Mit den Arbeiten darf erst 
in Anwesenheit unserer Bauaufsicht begonnen werden.  
 
 












